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Generelles: 

werden können.

vgl. dazu www.ag.ch/labiola

Einstiegskriterien: 

bewirtschaften. Voraussetzung ist zudem die Erfüllung des ÖLN bzw. der entsprechenden Anforderungen an 

um eigene oder gepachtete BF handeln.

Betriebsleistungen“ kann dazu nicht angerechnet werden.

Selbstdeklaration, Attest:

Für folg. Bereiche ist hingegen ein Attest notwendig:

der Atteste freischaltet. Ansprechperson Beratung bzw. 
   
Grundsätzliches zu den Massnahmen: 

möglich.

Die regionalen Trägerschaften haben die Möglichkeit, in Ergänzung zum kantonalen Massnahmenkatalog 

diese ist ein Attest erforderlich.
Falls Gemeinden, Regionen weitere landschaftsrelevante Massnahmen, die im Massnahmenkatalog nicht auf
geführt sind, umsetzen möchten, ist dies möglich unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung, Abrechnung, 
Vertragsregelung etc. zwischen dem Bewirtschafter und der Gemeinde/Region abgewickelt wird (ohne Miteinbe
zug des Kantons).

Umsetzungsziele: 

derungen erfüllen.

www.ag.ch/labiola


Hinweise zur Umsetzung: 
Diese massnahmenbezogenen Angaben sind als Empfehlungen zu verstehen und basieren auf Freiwilligkeit. 

Beiträge und Anforderungen: 

gültig.

auszugsweise aufgelistet, um das Grundverständnis der Massnahmen zu verdeutlichen. 

können.

Vernetzung: 

Lage-Bonus: 
Ziel

Anforderungen

 
 eingetragenen Landschaftsteilräumen und die dazugehörende Prioritätenliste. Anhand dieser Liste kann  

 
    bzw. 1. Priorität aufweist. 

Merkblätter: 
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Bildnachweis:

Jurapark Aargau: M 13 (Nr. 4), Titelseite: Fricktal Regio Planungsverband

Kontaktadresse für Gemeinden:
Fricktal Regio Planungsverband
Kontaktperson: Judith Arpagaus, Leitung Geschäftsstelle

Kontaktadresse für Regionen:
Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewässer ALG, Sektion Natur und Landschaft

Kontaktadresse  Kanton für Landwirte:
Departement Finanzen und Ressourcen, Landwirtschaft Aargau, Direktzahlungen & Beiträge
Louis Schneider, Tellistrasse 67, 5001 Aarau

Abkürzungen:
BB: Bewirtschaftungsbeitrag
BDB: Biodiversitätsbeiträge

DZV: Direktzahlungsverordnung Bund
IB: Investitionsbeitrag 
IVS: Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz
Labiola: Kant. Programm Landwirtschaft, Biodiversität, 
Landschaft 

von Infrastrukturen

Etappierung, Vertragsergänzungen: 

Beratung:

beteiligen. Eine Beratung ist grundsätzlich freiwillig und pro Betrieb v.a. zu Beginn der Vertragsperiode von 

Zuständigkeiten Attest, Beratung:

Agrofutura, 056‘500‘10‘50, 
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Beschreibung:

Blühfreudige Magerwiesen sind eine Bereicherung für das Landschaftsbild, aktivieren unsere Sinne, 

wirtschaft. 

Korrespondierendes Landschaftsziel: 

Anforderungen: 

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Beiträge:
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Beschreibung:

Korrespondierendes Landschaftsziel: 

Anforderungen: 

oder

folgenden Mindestanteil Strukturen und Kleinstrukturen auf: Einzelbüsche, Gebüschgruppen, 

standortgerechte Einzelbäume und Hecken anrechenbar (einzeln zu deklarieren). 1 Baum wird 

abgezogen werden.
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Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

zwischen Mensch und Tier muss gegeben sein.

Liste Kleinstrukturen (S3, gem. Labiola):

Beiträge:

abgezogen werden. Hecken und grössere Strukturen müssen bei der Massnahme 4 separat dekla
riert werden. 

können natürliche Raumbegrenzungen erzielt werden.

offene Gräben und Senken zur Sammlung von Hangwasser.
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Beschreibung:
Ackerschonstreifen sind im Unterschied zu Buntbrachen Randstreifen in einer Ackerkultur und werden 
zusammen mit der angebauten Kultur abgeerntet. Sie sind ein typischer Lebensraum für Ackerbegleit

schaft farblich und strukturierend beleben. (DZV Code: 0555).

Korrespondierendes Landschaftsziel: 
Vgl. Zieltabelle: Teilziel 1, 5

Anforderungen: 

angelegt und mit Getreide, Raps, Sonnenblumen oder Körnerleguminosen angesät.

gen. Dabei erlischt die Beitragsberechtigung für das entsprechende Jahr.

Hauptkulturen angelegt werden.

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Beiträge:

 

 
    und somit Prioritätsgebiete wechseln können.



Beschreibung:
Säume und Brachen tragen wirksam zur ökologischen und landschaftlichen Aufwertung im Ackerbau 
bei.
Die Blütezeit beginnt im Mai und erstreckt sich bis in den Frühherbst.

(DZV Code 0557).

Korrespondierendes Landschaftsziel: Vgl. Zieltabelle: Teilziel 1, 5

Anforderungen: 

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Beiträge:

 
     und somit Prioritätsgebiete wechseln können.



Beschreibung:
Hauptkulturen im Ackerbau mit Farbwirkung und z.T. kulturhistorischer Bedeutung.
Die Landwirte bereichern die offene Landschaft durch den Anbau farbiger und spezieller, teilweise sel

Korrespondierendes Landschaftsziel: Vgl. Zieltabelle: Teilziel 1

Anforderungen: 

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Beiträge:

 
    und somit Prioritätsgebiete wechseln können.

Liste: Farbige und spezielle Hauptkulturen

nen, Eiweisserbsen, etc.)

kultur 



10

Beschreibung:

Korrespondierendes Landschaftsziel: Vgl. Zieltabelle: Teilziel 1

Anforderungen: 

saat spätestens 1. September), bei Mischungen zählt die Art mit dem Hauptanteil.

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Beiträge:

 
    und somit Prioritätsgebiete wechseln können.

Liste: Farbige Zwischenfrüchte

Phacelia als Gründüngung er
höht die Farbenvielfalt während 

bis zum Ackerumbruch im Früh
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Beschreibung:
Mohn, Kornblumen, Kornrade und weitere farbenprächtige Beikräuter gehörten noch vor einigen Jahr
zehnten zum alltäglichen Bild in Ackerbaulandschaften. Sie machen Ackerkulturen für das menschliche 
Auge deutlich attraktiver, ohne den Ertrag zu beeinträchtigen.

Korrespondierendes Landschaftsziel: Vgl. Zieltabelle: Teilziel 1

Anforderungen: 

rierten Flächengrösse entsprechen.

getreide. Bei Eiweisserbsen und Ackerbohnen erfolgt die Einsaat mit der Aussaat der Hauptkultur. 

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

 
    und somit Prioritätsgebiete wechseln können.

Beschreibung:

Korrespondierendes Landschaftsziel: Vgl. Zieltabelle: Teilziel 1

Anforderungen: 

erweitert. 
Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

. 



Beschreibung:
Traditionell gibt es eine grosse Vielfalt von Ackerkulturen in der Region. Diese bereichern und prägen 

welche oft schon von weitem sichtbar ist. 

Korrespondierendes Landschaftsziel: 

Anforderungen: 

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Beiträge:

tur.

 
    und somit Prioritätsgebiete wechseln können.
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Beschreibung:

Bewirtschaftungsformen.

Korrespondierendes Landschaftsziel: 
Vgl. Zieltabelle: Teilziel 3, 5

 11a (DZV Code 0717): 

che.

müssen regelmässig vorkommen. Die für die Biodiversität förderlichen Strukturen müssen regel
mässig vorkommen (vgl. Labiola).

 
1 Kleinstruktur

Beratung von Vorteil).

laubt.

Liste Kleinstrukturen:

 11ab (DZV Code 0717): 

tig erfüllt sein.

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:
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Bild 1: Rebbergtulpen.

Kleingewässer (Dachwassersammlung bei Rebhäuschen, Sammelbecken für Strassenwasser, Hang
druckgraben, Tümpel, etc.) sind interessante Beobachtungsorte für Erholungssuchende und wichtige 
Kleinstlebensräume, z. B. für Geburtshelferkröten.

Bild 3: Traubenhyazinthe mit Tagpfauenauge.

aufwertungen (Villigen).

3                    4   

Beiträge:
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Beschreibung:

tende Ufergehölze prägen und gliedern die Landschaft in allen Jahreszeiten (vgl. Hinweise zur Umset
zung).

Korrespondierendes Landschaftsziel: 

Anforderungen 12a: 

Anforderungen12b: 

3 m und 6 m Breite aufweisen. Ein beidseitiger Streifen wird nicht vorausgesetzt, wenn eine Sei

der Vegetationsruhe vorzunehmen.

Anforderungen 12c: 

landschaftstypischen Baum pro 30 Laufmeter aufweisen. Der Umfang des Stammes muss auf 1,5 m 
Höhe mindestens 1,70 m betragen.

genutzt.

auf der angrenzenden Vertragswiese eine zusätzliche Vernetzungsmassnahme umgesetzt wird (in 
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Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

lungssuchende und Erhöhung der Lebensraumstruktur.

Beiträge:

 

ALG).

Bild 1: Hecken als lineares Landschaftselement, 
idealerweise mit Krautsaum, wirken in einer 
Landschaft gliedernd und verbindend.

sondere Kleingewässer, brauchen wenig Platz 
und eignen sich gut zur Gestaltung attraktiver 

Bild 3: Auch nur einzelne Heckenelemente ent

3  
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Bild 4: Bestehende Gehölzegruppe/Hecke 
entlang eines historischen Verkehrsweges. 
Sie markieren einen der nur noch wenig an
zutreffenden Hohlwege in der offenen Flur.

möglichkeiten. Eine weitere Form von Land

sich gut kombinieren.



13a: HochstammFeldobstbäume

Beschreibung:

Korrespondierendes Landschaftsziel: Vgl. Zieltabelle: Teilziele 3, 4, 5

Anforderungen: 

 
  betragen. Die Bäume weisen oberhalb der Stammhöhe mind. drei verholzte Seitentriebe auf.

 

 
  einzuhalten.

 

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

 Landschaftliche Einbettung von Siedlungsrändern, Bauernhöfe, Bauten, Infrastrukturen durch 

und Strassen (nicht entlang von Autobahnen) angelegt werden.

Beiträge:



Bild 1: Primäres Ziel: Erhaltung bestehender 

Einbettung eines Bauernhofes durch Ergänzungs

Jahreszeiten.

Akzentuierung der Landschaft.

1

4

13 b: Zusatz für Markante HochstammFeldobstbäume ausserhalb von Obstgärten (Q2)
Mit dieser Massnahme kann ein Zusatzbeitrag (kumulativ) zu den unter 13a angemeldeten Bäumen 
geltend gemacht werden, wenn diese folgende Anforderungen erfüllen:

Anforderungen: 

en: 
 

  neben Sitzbank. 

Beiträge:



Beschreibung:
Standortgerechte, einheimische Einzelbäume, Baumhaine, markante Einzelbäume, Baumreihen, Alle

Korrespondierendes Landschaftsziel: 
Vgl. Zieltabelle: Teilziele 3, 5

und Alleen sind so platziert, dass sie eine Verbindungsfunktion zwischen anderen baumbestande

Einzelbäumen) erfüllen.

Alle einheimischen Einzelbäume, Baumreihen, Alleen, die zusätzlich zu 14a mind. 1 Kriterium erfüllen 
aus:

Einzelbäume, die die beiden oben genannten Kriterien nicht erfüllen, können bei Massnahme 14a 
angemeldet werden.

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Hochstammbäume.

und Dorfeinfahrten.

Beiträge:



3              4

5         6

3/4)   Neugestaltete Hofzufahrt mit Traubeneichen.



 

           

 
  Foto 7 Ausgangssitutation.



13         14

15         16     

13)   Einzelbäume markieren Geländekuppen und fördern die Identiät mit der Landschaft.

17)   Schön eingebetteter Dorfrand mit einer Streuobstwiese.



 





Beschreibung:

ergänzende Gestaltungsmöglichkeiten mit Baumreihen, Streuobstwiesen oder Heckenelementen. 

Korrespondierendes Landschaftsziel: 
Vgl. Zieltabelle: Teilziel 3

Anforderungen: 

 

 

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

auch stellenweise aufgelichtet und lichtdurchlässig sein.

wegen, Gräben, Tümpel.

Beiträge:



3       4    



sen und zur Hangstabilisierung erstellt worden. Indem sie ohne Zement und Mörtel gebaut wurden, 
sind sie besonders wertvolle Lebensräume für Reptilien und andere Lebewesen. Aus landschaftlicher 

möglichkiten. 

Korrespondierendes Landschaftsziel: 

Anforderungen: 

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Beiträge:

Beschreibung:

auffallenden Anstrichen. Teilweise gibt es noch Zeugen traditioneller Holzzaunbauweisen.

Korrespondierendes Landschaftsziel: Vgl. Zieltabelle: Teilziele 4, 5

Anforderungen: 

Farbanstrich), mit Elektrozaun kombinierbar (auf der Innenseite des Zauns).

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Beiträge:



Beschreibung:
Mit diesem Massnahmenpaket werden verschiedene Landschaftsleistungen eines Landwirtschaftsbe
triebs pauschal abgegolten. Gerade die Kombination dieser vielfältigen Landschaftsleistungen werten 

nehmbarer werden diese Leistungen. Denn es sind Leistungen, die von der Bevölkerung wahrgenom
men werden und den Erholungswert einer Landschaft aufwerten.

Korrespondierendes Landschaftsziel: 
Vgl. Zieltabelle: Teilziel 6

Anforderungen: 

 gross 

b) Markanter Einzelbaum im Hofareal oder Baumgruppe (z.B. Linde, Eiche, Ahorn, Nussbaum, 
Hochstammobstbaum), darf nicht schon bei Massnahme 14 Beiträge auslösen.

c) Vielfalt an weidenden Tieren (mind. 3 versch. Tierarten, RAUS obligatorisch) mit Sichtbarkeit für 
Erholungssuchende oder einsehbarer, einladender Stall (Tiere ersichtlich ohne Eintritt in die Stal

möglich).

nen und Kunststoffgefässe).
i) mind. 5 verschiedene Massnahmentypen pro Betrieb.

Betriebsgebäudes.

te Brunnenüberläufe, Tümpel).

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

gen, desto vernetzter und wahrnehmbarer werden diese landschaftswirksamen Betriebsleistungen.

Beiträge:
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Bild 1: Markante Einzelbäume prägen eine Hofsi
tuation positiv. men gelten als vielfältige Betriebsleistungen für 

Bild 5: 

Bild 4: Unterhalt von wasserführenden Brunnen 

Bild 6: 
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Beschreibung:

kert, da das Ernten dieser Bäume einfacher zu bewältigen ist.

cm, bei Kernobst 160 cm. Mittelstammbäume mit einer grossen Baumkrone (ab ca. 3 m) können das 

Um Konkurrenzsituationen bezüglich Landschaftsbild und Ökologie gegenüber den Hochstammobst
bäumen zu vermeiden, werden nur bestehende Mittelstammbäume bei dieser regionalen Massnahme 
unterstützt.

Korrespondierendes Landschaftsziel: 

Anforderungen: 

Baumhöhe min. 4 m.

dürfen ersetzt werden.
Bäume müssen min. alle 4 Jahre geschnitten werden.

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Beiträge:

Kumulierung mit BFF: keine.
Keine Selbstdeklaration möglich. Attest einreichen.



Beschreibung:

Korrespondierendes Landschaftsziel: 

Anforderungen: 

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

Kombinierbar mit den Massnahmen 1, 3, 4

Beiträge:

Keine Selbstdeklaration möglich. Attest einreichen.
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Beschreibung:

punkt der Fruchtreife und Blüte nicht unbemerkt. Die Bevölkerung erfreut sich an der Pracht der Natur. 
Mit dieser Massnahme soll den Erholungssuchenden erlaubt werden, Früchte zu ernten / sammeln 

Korrespondierendes Landschaftsziel: 

Anforderungen: 

werden.

nem Naherholungsgebiet.

rand entfernt.

Hinweise zur Umsetzung, prioritäre Bedeutungen:

In einem Naherholungsgebiet
Idealerweise mit Sitzgelegenheiten kombiniert.
Grenzabstände beachten, vgl. Merkblatt.

Beiträge:

Betrieb

wiese pro Betrieb
Kumulierung mit BFF: Hoch
stammfeldobstbäume.
Keine Kumulierung mit anderen 

Keine Selbstdeklaration möglich. 
Attest einreichen.



34

Lage-Bonus:
Ziel: 

Anforderungen:

sind.

bzw. 1. Priorität aufweist.

Betriebsleistungen“, sowie Massnahmen, deren Standorte während der Vertragsdauer wechseln 
können (M 5: Ackerschonstreifen, M 6: Saum auf Ackerland, M 7: Farbige und spezielle Hauptkul

Hauptkulturen).

 
 Bedeutung: 1 = bonusberechtigt, 0 = kein Bonus 

Landschafts- 
räume  

 Prioritäten 
Ziele 

LQ-Nr. DZV Code Massnahmen 

Grasland 

1 a-b 0611 Bestehende extensive Wiesen-Typen inkl. NeuansaatenQII-
Mischungen 1 1  x   x  

2 0611 und 0613 Wässermatten Keine Bedeutung 

3 bzw. 4 0617 bzw. 0616 Extensiv genutzte Weiden bzw. strukturreiche Weiden 0 0  x   x  

Ackerland 

5 0564: Ölsaaten                                        
0565: Getreide Ackerschonstreifen 0 0 x    x  

6 a-c 0559 Saum auf Ackerland, Bunt- und Rotationsbrachen 0 0 x   x  
7   Farbige Hauptkulturen 0 0 x    
8   Farbige Zwischenfrüchte 0 0 x    

9   Einsaat Ackerbegleitflora (Beimischung blühender 
Ackerbegleitflora in Hauptkulturen) 0 0 x      

10   Vielfältige Fruchtfolge (Hauptkulturen) 0 0 x x  x  

Rebberg 
11 a und 
b 

a: 0717                                                                  
b: 0701 und 0717 

a: artenreiche                                                                                                        
b: strukturreiche Rebflächen 1 1   x  x  

Gehölzstrukturen und Bäume 

12 a a: 0857                                                              
b, c: 0852 

Hecken-, Feld- und Ufergehölze (Hecke mit Pufferstreifen 
und einheimischen Gehölzen) 1 0  x x  x  

12 b a: 0857                                                        
b, c: 0852 Hecken-, Feld- und Ufergehölze (BFF Q1 mit Krautsaum) 1 0  x x  x  

12 c a: 0857                                      
b, c: 0852 Hecken-, Feld- und Ufergehölze (BFF Q2 mit Krautsaum) 0 0  x x  x  

13 a 
0921: HFO                                                       
0922: Nussbäume                     
0923: Kastanienbäume 

Hochstamm-Feldobstbäume (inkl. Nussbäume und 
Kastanien in gepflegten Selven) 1 1   x x x  

13 b 
0921: HFO                                                     
0922: Nussbäume                     
0923: Kastanienbäume 

Zusatz für markante Hochstamm-Feldobstbäume 
ausserhalb von Obstgärten (markante und landschaftlich 
besonders wertvolle Hochstamm-Feldobstbäume an markanten 
Standorten) 

0 1   x  x  

14 a  
0924: Einzelbäume, Alleen                       
0925: Markante Einzelb. 
 

Einheimische Einzelbäume, Baumreihen exkl. Hochstamm-
Feldobstbäume 1 1   x  x  

14 b 0924: Einzelbäume, Alleen                       
0925: Markante Einzelb. Markante Einzelbäume exkl. Hochstamm-Feldobstbäume 0 0   x  x  

15   Vielfältige Waldränder 0 0  x  

Überlagernde Landschaftselemente 

16 0906 Trockenmauern 0 0 x  x 
17   Natürlicher Holzweidezaun 0 0   x x  
18   Vielfältige Betriebsleistungen für Landschaftsqualität 0 0   x 

Regionale Besonderheiten 

19 a   Mittelstammbäume mit Hochstammkrone 0 1 x x x x  
19 b   Vielfältiger Futterbau 1 1 x x  x  
19 c   Pflück-mich-Bäume / Blumenwiesen 1 1 x x x x x 
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